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A 1: Grundstückseigentümergemeinschaft Schoo / Schawohl, Schreiben vom 
07.09.2012 

 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Das in Rede stehende Flurstück Nr. 181 (Bonner Straße 2b) der Eigentümergemein-
schaft befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum vorhandenen Lebensmittel-
discounter. Es ist derzeit Wohn- und Bürogebäude genutzt. Aus städtebaulicher Sicht 
ist das Grundstück primär für die Entwicklung gewerblicher Nutzungen geeignet. Der 
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Bebauungsplan lässt dort jedoch auch Einzelhandel zu, sofern er sich nicht auf zen-
tren- oder nahversorgungsrelevante Sortimente erstreckt. Insofern ist auf der Liegen-
schaft der Eigentümergemeinschaft – anders als in der Stellungnahme dargestellt, 
wonach Einzelhandel gänzlich ausgeschlossen werde – Handel möglich. Eine Aus-
weitung der Zulässigkeit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Einzelhandels auf 
dieses Grundstück ist für die städtebauliche Entwicklung Leverkusens als nachteilig 
zu bewerten und insofern nicht erforderlich. Ziel des Bebauungsplans ist es, die wei-
tere räumliche Ausdehnung von bestehenden oder neuen Einzelhandelsflächen mit 
nahversorgungs- bzw. zentrenrelevantem Handel, die einzeln oder in der Summe mit 
anderen Betrieben oberhalb der Schwelle zur Großflächigkeit liegen, im Plangebiet 
zu vermeiden. Somit wird im Sinne des § 1 Abs.6 Ziffer 11 BauGB das Handlungs-
programm Einzelhandel sowie das Nahversorgungskonzept der Stadt Leverkusen 
umgesetzt. Demnach ist es Ziel, zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhan-
del im Plangebiet so zu begrenzen, dass solche Einzelhandelsansiedlungen künftig 
auf zentrale Versorgungsbereiche gelenkt werden können. Es soll auch ausge-
schlossen werden, dass durch die sukzessive Entwicklung kleinteiliger Ladeneinhei-
ten im Plangebiet – gerade in Anbetracht eines bereits vorhandenen, nicht-
großflächigen Handelsbetriebs mit nahversorgungs- und zentrenrelevantem Sorti-
ment (Lebensmitteldiscounter) – Agglomerationseffekte entstehen, die negative städ-
tebauliche Auswirkungen in ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereichen be-
fürchten lassen. Daher wird der in der Vergangenheit (1995 bzw. 1997) genehmigte 
Lebensmittelmarkt nur als Bestand planungsrechtlich aufgegriffen. Die ursprüngliche 
Genehmigung erfolgte ausschließlich vor dem Hintergrund eines nicht-großflächigen 
Betriebes (ursprünglich 700 m² Verkaufsfläche, nach Änderung der Grenzen durch 
die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes 800 m²). Erweiterungsmög-
lichkeiten in Richtung einer Großflächigkeit sind zu keinem Zeitpunkt von der Stadt 
Leverkusen in Aussicht gestellt worden.  
 
Die Einschätzung der Grundstückseigentümer, es handle sich hier um ein Mischge-
biet, wird nicht umfassend geteilt. Das Plangebiet 188 A+B/II ist eine Gemengelage 
mit einem gewerblichen Schwerpunkt. Auch der Flächennutzungsplan (rechtsver-
bindlich seit 2006) stellt die Fläche als Gewerbegebiet dar. Die Frage ist allerdings 
letztlich nicht entscheidend für die städtebauliche Zielrichtung dieses Bebauungspla-
nes, der allein die Frage der Zulässigkeit des Einzelhandels zum Thema hat. Maß-
geblich sind die aus dem Nahversorgungskonzept bzw. Handlungskonzept Einzel-
handel abgeleiteten Ziele. 
 
Vor aufgezeigtem Hintergrund wird der Anregung nicht gefolgt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 2: ALDI Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG, Schreiben vom 07.09.2012 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Lebensmitteldiscounter wird durch den Bebauungsplan in seinem Bestand gesi-
chert und berücksichtigt dabei die jüngste Erweiterung der Verkaufsfläche auf 799 
m², die mit dem Bescheid 63-B1-2007-00102 vom 10.03.2007 genehmigt wurde. 
Diese Genehmigung umfasste seinerzeit eine Erweiterung der Verkaufsflächen sowie 
die in der Stellungnahme genannte Berücksichtigung eines Pfandraums. Der Bebau-
ungsplan widerspricht künftig nicht der Erweiterung der Filiale um weitere Funktions-
räume. Diese können in einem Baugenehmigungsverfahren nach § 34 BauGB um-
gesetzt werden. Die zwingende Notwendigkeit, dass einhergehend mit der Einrich-
tung von Funktionsräumen auch eine Erweiterung der Verkaufsflächen verbunden 
sein muss, ist nicht begründet und nachvollziehbar. Das städtebauliche Erfordernis 
für eine weitere Ausweitung der Zulässigkeit von nahversorgungs- und zentrenrele-
vantem Einzelhandel auf den Liegenschaften der Einwenderin wird daher nicht ge-
sehen.  
 
Vielmehr verfolgt die Stadt Leverkusen das Planungsziel, die räumliche Ausdehnung 
von bestehenden oder neuen Einzelhandelsflächen mit nahversorgungs- bzw. zen-
trenrelevantem Handel oberhalb der Schwelle zur Großflächigkeit, im Plangebiet zu 
vermeiden. Somit wird im Sinne des § 1 Abs.6 Ziffer 11 BauGB das Handlungspro-
gramm Einzelhandel sowie das Nahversorgungskonzept der Stadt Leverkusen um-
gesetzt. Demnach ist es Ziel, zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandel 
im Plangebiet so zu begrenzen, dass solche Einzelhandelsansiedlungen künftig auf 
zentrale Versorgungsbereiche gelenkt werden können. Es soll auch ausgeschlossen 
werden, dass durch die sukzessive Entwicklung kleinteiliger Ladeneinheiten im Plan-
gebiet – gerade in Anbetracht eines bereits vorhandenen, nicht-großflächigen Han-
delsbetriebs mit nahversorgungs- und zentrenrelevantem Sortiment (Lebensmittel-
discounter) – Agglomerationseffekte entstehen, die negative städtebauliche Auswir-
kungen in ausgewiesenen zentralen Versorgungsbereichen befürchten lassen. Daher 
wird der in der Vergangenheit (1995 bzw. 1997) genehmigte Lebensmittelmarkt nur 
als Bestand planungsrechtlich aufgegriffen. Die ursprüngliche Genehmigung erfolgte 
ausschließlich vor dem Hintergrund eines nicht-großflächigen Betriebes (ursprünglich 
700 m² Verkaufsfläche, nach Änderung der Grenzen durch die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes 800 m²). Erweiterungsmöglichkeiten in Richtung einer 
Großflächigkeit sind zu keinem Zeitpunkt von der Stadt Leverkusen in Aussicht ge-
stellt worden.  
 
Vor aufgezeigtem Hintergrund und im Sinne einer Gleichbehandlung mit Handelsbe-
trieben an vergleichbaren Standorten im Stadtgebiet, wird der Anregung nicht ge-
folgt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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Behörde 1: Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) vom 
10.08.2012 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis gegeben. Die Belange der Kampfmittelsicherheit 
sowie die einschlägigen Merkblätter hierzu sind im Zuge der Bauausführung zu be-
achten. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 2: Stellungnahme der Bezirksregierung Köln – Dez. 54, vom 07.0.2012 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung, eine Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Lever-
kusen einzuholen, ist gefolgt worden. Die Untere Wasserbehörde teilte mit, dass sich 
für den Bebauungsplan hieraus keine besonderen, zu beachtenden Vorgaben erge-
ben. Gesetzliche Anforderungen zur Beachtung des Überschwemmungsgebiets las-
sen sich im Baugenehmigungsverfahren einhalten. Die im Plangebiet vorliegenden 
Grundwasserstände haben ebenfalls keinen Einfluss auf die ausschließlich dem Ein-
zelhandel steuernden Festsetzungen des Bebauungsplans. Die weiteren Hinweise 
zur zwischenzeitlichen Rechtskraft der Festsetzung des Überschwemmungsgebiets 
werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird um diese Angaben redaktio-
nell ergänzt. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 3: Stellungnahmen der Straßen NRW Köln vom 11.09.2012 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Hinweise des Merkblattes werden zur Kenntnis genommen und beachtet. Zudem 
wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken hinsichtlich der Planung im Um-
feld der BAB1, der Bonner Straße und der L288 bestehen. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 4: Bundesnetzagentur, Schreiben vom 10.08.2012 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Richtfunkstrecken sind durch den 
Bebauungsplan aufgrund der zu erwartenden, vergleichsweise geringen Bauhöhen 
nicht betroffen. Es besteht kein Änderungsbedarf für den Bebauungsplan. 
 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 5: Einzelhandels- und Dienstleistungsverband Bergisch Gladbach, 
Schreiben vom 20.08.2012 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein Änderungsbedarf 
für den Bebauungsplan. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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Behörde 6: Wupperverband, Schreiben vom 04.08.2012 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die vorgebrachten Hinweise wer-
den beachtet. Es besteht kein Änderungsbedarf für den Bebauungsplan. 
 
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich. 
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